Die wichtigsten Antworten rund ums BEM
Die häufigsten Fragen von Schwerbehindertenvertretungen zum BEM – kompakt beantwortet.
Was passiert, wenn der betroffene Mitarbeiter nicht will?
Die Weigerung hat zunächst keine Folgen und muss nicht begründet werden. Bei einer krankheitsbedingten Kündigung kann sich der Beschäftigte aber nicht darauf berufen, dass kein Versuch unternommen wurde, den Arbeitsplatz leidens- oder behinderungsgerecht anzupassen. Als Vertrauensperson können Sie aufklären, wie er vom Prozess profitiert.
Wie können Ängste der Beschäftigten abgebaut werden?
Am hilfreichsten ist umfassende Information – idealerweise schon außerhalb konkreter Fälle (Rundschreiben, Info-Veranstaltungen). Im Verfahren wird der Mitarbeiter nochmals über Ziele, Beteiligte und Ablauf aufgeklärt. Durch begleitende Unterstützung bauen Sie viele Ängste ab.
Kann die SBV die Durchführung eines BEM allein erreichen?
Nach § 167 Abs. 2 S. 6 SGB IX können Sie die Klärung verlangen und im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren durchsetzen; dazu kommt das Kontrollrecht nach S. 7. Einen generellen Anspruch auf Einführung eines BEM lässt sich daraus aber nicht ableiten – ohne den Arbeitgeber geht es nicht; notfalls den Rechtsweg beschreiten.
Darf die SBV vor dem Arbeitgeber tätig werden?
Das ist nicht untersagt, sogar sinnvoll: Die SBV darf die Belegschaft über das BEM informieren. Das ist aber noch nicht Teil des Verfahrens – dieses wird immer vom Arbeitgeber eingeleitet.
Kann der Arbeitgeber den Erstkontakt an die SBV delegieren?
Ja, wenn er zuvor das Einverständnis zur Durchführung des BEM und zur Information der übrigen Beteiligten eingeholt hat. Besonders sinnvoll, wenn große Vorbehalte zu erwarten sind.
Was muss der Arbeitgeber befürchten, wenn er kein BEM durchführt?
Unmittelbar drohen keine Sanktionen (kein Ordnungswidrigkeitstatbestand). Die Rechtsprechung sieht jedoch eine krankheitsbedingte Kündigung ohne BEM als möglicherweise unverhältnismäßig und sozialwidrig an; dem Arbeitgeber kann eine vorschnelle Kündigung vorgehalten werden.
Kann der Mitarbeiter seine Zustimmung später zurückziehen?
Ja, jederzeit. Suchen Sie das Gespräch, forschen Sie nach den Ursachen – vielleicht lassen sich Fehler ausräumen und der Beschäftigte umstimmen.

